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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE C-13/06

Ein Mitgliedstaat verstößt gegen seine Ver
pflichtungen aus Artikel 13 Teil B
Buchstabe a der Sechsten Richtlinie 77/388
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern,
wenn er Beistandsleistungen im Straßen
verkehr, zu deren Erbringung an ihre Mit
glieder gegen Zahlung eines festen
Jahresbeitrags durch diese sich eine Ein
richtung für den Fall verpflichtet, dass das
von ihr gedeckte Risiko einer Panne oder

eines Unfalls eintritt, der Umsatzsteuer
unterwirft. Denn solche Dienstleistungen
fallen unter den Begriff „Versicherungsum
sätze“ im Sinne der genannten Vorschrift
und sind daher von der Mehrwertsteuer zu
befreien.

(vgl. Randnrn. 14-15 und Tenor)
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